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2. Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat beschlieBt die Anderung der Regelung in der Hauptsatzung der Stadt Wedel fiir
Wahlen innerhalb von Sitzungen in Fallen hoherer Gewalt (8 3a der Hauptsatzung) gemal

der Formulierung in der Anlage.

2. Der Rat beschlieBt die Anzahl der Mitglieder der Ausschiisse auf festzusetzen.

3. Der Rat beschlieBt die in der Anlage beigefiigte 2. Nachtragssatzung zur Anderung der
Hauptsatzung der Stadt Wedel.



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2022/022

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

2. MaBnahmen und Kennzahlen fur die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Artikel 1 Nr. 1

Anderung § 3a Abs. 4

Aufgrund des Gesetz zur Anderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften und des
Kommunalabgabengesetzes vom 25.05.2021 erfolgte eine Anderung des § 35 a der
Gemeindeordnung.

Nach der alten Fassung des § 35 a GO waren in Sitzungen per Videokonferenz im Falle hoherer
Gewalt keine Wahlen méglich. Mit der im Mai erfolgten Anderung sind Wahlen nun auch in solchen
Sitzungen moglich. Im Falle eines Widerspruches nach § 40 Abs. 2 GO ist eine Wahl durch geheime
briefliche Abstimmung erforderlich. Das Nahere regelt die Geschaftsordnung.

In Art. 4 des o.g. Gesetzes ist geregelt, dass Kommunen, die in ihrer Hauptsatzung eine Regelung zu
dem § 35 a Abs. 3 der Gemeindeordnung (alte Fassung) getroffen haben, ihre Hauptsatzung bis
spatestens ein Jahr nach Inkrafttreten anpassen mussen.

Der Rat der Stadt Wedel hat am 01.04.2021 eine Anderung der Hauptsatzung beschlossen und eine
Regelung zu § 35 a GO getroffen. Diese Regelung sieht vor, dass in Sitzungen nach § 35 a GO keine
Wahlen maoglich sind.

Diese Regelung entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Gemeindeordnung und ist daher
binnen Jahresfrist seit der Anderung der Gemeindeordnung anzupassen.

Artikel 1 Nr. 2

Anderung § 8 Abs. 2

Aufgrund des kurzlich erfolgten Austrittes eines Ratsmitgliedes aus der Fraktion Blindnis 90 / Die
Grinen entspricht die Ausschussbesetzung nicht mehr dem politischen Krafteverhaltnis in der
Gemeindevertretung.

Aus den Reihen der Fraktionen wurde der Wunsch geauBert, innerhalb der Wahlperiode neu uber
die Besetzung der Ausschiisse und in diesem Zuge auch uber die Mitgliederanzahl der Ausschlisse zu
beraten.

Die Anzahl der Ausschussmitglieder ist in der Hauptsatzung der Stadt Wedel bestimmt. Bei einer
Veranderung der Mitgliederzahl ist eine Anderung der Hauptsatzung erforderlich.

Da sich das Krafteverhaltnis des Rates nicht zu 100 % auf die Ausschusse Ubertragen lasst, kommen
unterschiedliche AusschussgroBen in Frage. In der Sitzung des Altestenrates vom 21.02.2022 sowie
01.03.2022 fanden hierzu Beratungen der Fraktionsvorsitzenden statt. Ein Antrag zur Anderung der
Ausschussgroe wurde angekiindigt.

Der Satz 2 der urspringlichen Fassung wird gestrichen, da es keine gesetzliche Pflicht mehr dafir
gibt.

Begriindung der Verwaltungsempfehlung

Die Anderung in Artikel 1 Nr. 1 der 2. Nachtragssatzung ist aufgrund der Rechtsinderung der
Gemeindeordnung zwingend erforderlich.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Beschlussvorlage wurde ein Antrag einer Fraktion zur
Veranderung der AusschussgroBe bereits angekundigt. Daher erfolgt in Vorbereitung auf die
Beschlussfassung die Anderung des § 8 Abs. 2 Hauptsatzung durch den Artikel 1 Nr. 2 der 2.
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Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung. Die jeweilige AusschussgroBe wird nach
Empfehlungsbeschluss des Haupt- und Finanzausschusses in die Vorlage der 2. Nachtragssatzung
eingefligt.

Der Satz 2 der ursprunglichen Fassung wird gestrichen, da es keine gesetzliche Pflicht mehr dafur
gibt.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Eine Anpassung des § 3 a Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Wedel ist aufgrund der Rechtsanderung
der Gemeindeordnung zwingend erforderlich. Wird der Beschluss nicht gefasst, ist die Regelung in
der Hauptsatzung nicht rechtskonform.

Eine Veranderung der Ausschussgrofe in § 8 Abs. 2 S. 1 kann alternativ nicht beschlossen werden.
Die Ausschisse wurden in der aktuellen GroBe weiterhin bestehen bleiben.

Artikel 1 Nr. 2 der 2. Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung ist dann zur Ausfertigung zu
streichen.

Die Moglichkeit zur Neubesetzung der Ausschiisse ist hiervon unbertihrt.

Finanzielle Auswirkungen

Sollte die Anzahl der Mitglieder der Ausschiisse reduziert werden, konnen Sitzungsgelder und
weitere Aufwande eingespart werden.

Die genaue Summe lasst sich jedoch derzeit nicht genau beziffern und hangt von vielen Faktoren
ab.

Sollte die Anzahl der Mitglieder der Ausschiisse sich vergroBern, konnten weitere Kosten z. B. in
Form von Sitzungsgeldern sowie fur die Bereitstellung von technischem Equipment zur Teilhabe an
der digitalen Gremienarbeit entstehen.

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [Jja [nein
Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt [lja [ teilweise [ nein
Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: [ja [ ] nein
Die MaBnahme / Aufgabe ist ] vollstandig gegenfinanziert (durch Dritte)
] teilweise gegenfinanziert  (durch Dritte)

] nicht gegenfinanziert, stadt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfahigkeit)
sind folgende Kompensationen fiir die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfallt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan
Ertrage / Aufwendungen 2022 alt | 2022 neu 2023 2024 2025 2026 ff.

in EURO

*Anzugeben bei Ertrage, ob Zuschiisse / Zuweisungen, Transferertrage, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Ertrage
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschiisse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

Ertrage*

Aufwendungen®

Saldo (E-A)

Investition 2022 alt | 2022neu | 2023 | 2024 | 2025 2026 ff.
in EURO

Investive Einzahlungen

Investive Auszahlungen

Saldo (E-A)

Anlage/n
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1 2. Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel

2 Lesefassung der Hauptsatzung der Stadt Wedel in der Fassung der 2.
Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung mit Anderungen

3 Gegenuberstellung alte Fassung- neue Fassung



2. Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt
Wedel

Aufgrund des § 4 Abs. 1, Abs. 2 und des § 45 Abs. 2 der Gemeindeordnung fiir Schleswig-
Holstein (GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBL. 2003 Schl.-H. S.57), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 25. Mai 2021, (GVOBL. Schl.- H. S. 566) wird nach Beschluss
des Rates der Stadt Wedel vom (...) und mit Genehmigung des Ministeriums fur Inneres,
landliche Raume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein folgende
Nachtragssatzung zur Anderung der Hauptsatzung erlassen:

Artikel 1

1. § 3 a Abs. 4 wird wie folgt geandert:

(4) In einer Sitzung nach Absatz 1 und 3 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs nach
§ 40 Abs. 2 GO durch geheime briefliche Abstimmung statt. Das Nahere regelt die Geschafts-
ordnung.

2. § 8 Abs. 2 wird wie folgt geandert:

(2) Jeder Ausschuss nach Abs. 1 besteht aus XX stimmberechtigten Mitgliedern. Die Zahl der
Ausschusssitze kann sich durch die Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 GO weiter erhohen.

Artikel 2
Diese Nachtragssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung fur Schleswig-Holstein wurde mit
Erlass des Ministeriums flr Inneres, landliche Raume, Integration und Gleichstellung des Lan-
des Schleswig-Holstein vom (...) erteilt.

Wedel, den

Niels Schmidt

Blrgermeister



Lesefassung mit geplanten Anderungen

Hauptsatzung der Stadt Wedel

in der Fassung der 42. Nachtragssatzung

Aufgrund des § 4 Abs. 1, Abs. 2 der Gemeindeordnung flir Schleswig-Holstein (GO) und des § 6
Abs.1, Nr.1, Nr.2, Nr.4 der Landesverordnung uber die ortliche Bekanntmachung und Verkiindigung
(Bekanntmachungsverordnung) wird nach Beschluss des Rates der Stadt Wedel vom 29.08.2019 und
mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein folgende Hauptsatzung flr
die Stadt Wedel erlassen:

§1
Wappen, Flagge, Siegel

(1) Das Wappen der Stadt Wedel zeigt in Rot das silberne, holsteinische Nesselblatt, darin die
goldengerustete, rotgegiirtete, schwarzbartige Gestalt eines Rolands in Vorderansicht, mit
rotem, blaugefiittertem, zuriickgeschlagenem Mantel, auf dem Kopf die goldene, mittelal-
terliche Kaiserkrone, in der rechten Hand ein bloRes, silbernes Schwert mit goldenem Knauf
an die rechte Schulter gelehnt, in der linken den goldenen Reichsapfel.

(2) Die Stadtflagge zeigt im blauen Tuch, das oben und unten von je zwei schmalen Streifen,
einem roten und einem halb so breiten weiBen, begrenzt wird, das weie, holsteinische
Nesselblatt, etwas zur Stange hin verschoben, darin den Roland des Wappens.

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Stadtwappen mit der Umschrift "Stadt Wedel".

(4) Die Verwendung des Stadtwappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Burgermeis-
terin oder des Blrgermeisters.

§2
Stadtvertretung

(1) Die Stadtvertretung flihrt die Bezeichnung "Rat der Stadt Wedel".

(2) Die Stadtvertreterinnen fuhren die Bezeichnung "Ratsfrau”, die Stadtvertreter die Bezeich-
nung "Ratsherr”.

(3) Die oder der Vorsitzende des Rates fiihrt die Bezeichnung "Stadtprasidentin” oder "Stadt-
prasident”.

§3
Einberufung des Rates

Der Rat soll in der Regel einmal im Monat einberufen werden.



§3a
Sitzungen in Fdllen hoherer Gewalt

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Griinden des Infektionsschutzes oder in vergleichbaren aufer-
gewohnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Ratsmitglieder an Sitzungen des Ra-
tes erschweren oder verhindern, konnen die notwendigen Sitzungen des Rates ohne per-
sonliche Anwesenheit der Ratsmitglieder im Sitzungsraum als Videokonferenz durchgefiihrt
werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung
einschlieBlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle
Personen mit Teilnahmerechten uUbertragen werden.

(2) Entscheidung, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 zur Durchflihrung einer
Videokonferenz vorliegen, trifft die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident in Abstim-
mung mit der Blirgermeisterin oder dem Birgermeister.

(3) Sitzungen der Ausschisse konnen im Sinne des Absatzes 1 durchgefuihrt werden. Die Ent-
scheidung, ob die Voraussetzungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 zur Durchfihrung einer
Videokonferenz vorliegen, trifft die oder der Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses in
Abstimmung mit der Birgermeisterin oder dem Burgermeister.

(4) Wahlen-diirfen-in-einer Sitzung nach-Absatz 1-und 3-nicht durchgefuhrt werden—In einer
Sitzung nach Absatz 1 und 3 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs nach § 40 Abs. 2

GO durch geheime briefliche Abstimmung statt. Das Nahere regelt die Geschaftsordnung.

(5) Die Offentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Ubertra-
gung von Bild und Ton in einem offentlich zuganglichen Raum und durch eine Echtzeituber-
tragung oder eine vergleichbare Einbindung iber Internet hergestellt.

§4
Stadtprasidentin, Stadtprasident

Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident vertritt die Belange des Rates gegentiber der Blirger-
meisterin oder dem Biirgermeister als verwaltungsleitendem Organ der Stadt.

§5
Altestenrat

(1) Der Altestenrat besteht aus der Stadtprasidentin oder dem Stadtprasidenten als Vorsit-
zende oder Vorsitzendem und den Vorsitzenden der Fraktionen oder den jeweiligen Stell-
vertreterinnen und Stellvertretern. Die Burgermeisterin oder der Burgermeister kann an
den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.

(2) Der Altestenrat unterstiitzt die Stadtprasidentin oder den Stadtprasidenten bei der Fiihrung
und Forderung der Geschafte. Besonders obliegt ihm, eine freie Verstandigung zwischen
den Fraktionen uber Zeit und Art der Behandlung wichtiger Angelegenheiten herbeizufih-
ren.
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§6
Biirgermeisterin, Biirgermeister

(1) Die Burgermeisterin oder der Blrgermeister wird auf die Dauer von 6 Jahren gewahlt.

(2) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister erhalt neben der Besoldung eine Aufwandsent-
schadigung in Hohe des Hochstsatzes der Kommunalbesoldungsverordnung.

§7
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tatig.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte tragt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen
und Mannern in der Stadt Wedel bei. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:

Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der stadtischen Selbstverwaltungs-
gremien und der Verwaltung;
Prifung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen fir Frauen, z.B. auch bei der
Aufstellung eines Bebauungsplanes;
Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Stadt;
Anbieten von Sprechstunden und Beratung in Gleichstellungsbelangen;
Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behor-
den, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt der allgemeinen Dienstaufsicht der Blirgermeis-
terin oder des Birgermeisters; sie ist in Ausiibung ihrer Tatigkeit an fachliche Weisungen
der Burgermeisterin oder des Burgermeisters nicht gebunden.

(4) Die Burgermeisterin oder der Birgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen
ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so friihzeitig zu beteiligen, dass deren Initiati-
ven, Anregungen, Vorschlage, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen beriicksichtigt wer-
den konnen. Dazu sind ihr die zur Erfullung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur
Kenntnis zu geben sowie erbetene Auskiinfte zu erteilen.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Offentlichkeitsarbeit
betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. Sie kann an den Sitzungen des Rates
und der Ausschisse teilnehmen. Dies gilt auch fur nichtoffentliche Teile von Sitzungen.
Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind ihr rechtzeitig bekanntzugeben. In Angele-
genheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen.

§8
Standige Ausschiisse

(1) Es werden folgende standige Ausschusse nach 88§ 45 Abs. 1 und 45 a Abs. 1 GO gebildet:

1. Haupt- und Finanzausschuss




Angelegenheiten des Fachbereichs Innerer Service, insbesondere Aufgaben nach § 45 b
GO, Hauptsatzung, Finanzwesen, Grundstiicksangelegenheiten, Wirtschaftsforderung,
Stellenplan, Beteiligungen der Stadt

Zusammensetzung: Ratsmitglieder und die Burgermeisterin oder der Birgermeister
ohne Stimmrecht

2. Planungsausschuss

Angelegenheiten des Fachdienstes Stadt- und Landschaftsplanung, insbesondere Stadt-
entwicklung, Bauleitplanung, Bodenordnung, besonderes Stadtebaurecht, Landschafts-
planung, Umweltvertraglichkeitsprifung, Einvernehmen der Gemeinde, Verkehrspla-
nung, Stadtebauliche- und sonstige Rahmenplanungen

3. Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

Angelegenheiten der Leitstelle Umweltschutz, des Fachdienstes Bauverwaltung und of-
fentliche Flachen, Kleingartenangelegenheiten, Friedhofsangelegenheiten, Angelegen-
heiten des Fachdienstes Gebaudemanagement inkl. Hochbau, der Stadtentwasserung ,
des Feuerloschwesen

4. Ausschuss fiir Bildung, Kultur und Sport

Angelegenheiten der Fachdienste Bildung, Kultur und Sport und Weiterbildung/VHS,
insbesondere Schulen, Schulkinderbetreuung, Kindertagestatten, Sport, Musikschule,
Stadtblicherei, Weiterbildung, Kultur. Ausgenommen sind Jugendfragen.

5. Sozialausschuss

Angelegenheiten der Fachdienste ,,Soziales“ und ,,Ordnung und Einwohnerservice“, Ju-
gendfragen, soziale Angelegenheiten, Wohnen, Senioren

(2) Jeder Ausschuss nach Abs. 1 besteht aus XX stimmberechtigten Mitgliedern. Die Zahl der
Ausschusssitze kann sich durch die Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 GO weiter erhohen.

(3) Neben den in Abs. 1 genannten standigen Ausschiissen des Rates werden weitere nach be-
sonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildende Ausschisse bestellt.

(4) In die Ausschisse konnen mit Ausnahme des Haupt- und Finanzausschusses auer Ratsmit-
gliedern auch andere zum Rat der Stadt Wedel wahlbare Birgerinnen und Burger gewahlt
werden; ihre Zahl darf die der Ratsmitglieder im Ausschuss nicht erreichen.

(5) Der Rat wahlt auf Vorschlag der Fraktionen je Fraktion und Ausschuss bis zu fiinf stellver-

tretende Ausschussmitglieder. Stellvertretende Ausschussmitglieder konnen auch zum Rat
wahlbare Birgerrinnen und Blirger sein, auBer im Haupt- und Finanzausschuss.
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§9
Aufgaben des Rates

(1) Der Rat trifft die ihm nach den §§ 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit er

diese nicht auf die Burgermeisterin oder den Burgermeister, den Hauptausschuss oder die
standigen Ausschusse Ubertragen hat.

(2) Der Rat trifft auf Vorschlag der Birgermeisterin oder des Burgermeisters die Personalent-

scheidungen fir Inhaberinnen oder Inhaber von Stellen, die der Biurgermeisterin oder dem
Burgermeister unmittelbar unterstellt sind und Leitungsaufgaben erfiillen.

§10
Aufgaben und Entscheidungen der Biirgermeisterin oder des Biirgermeisters

Der Burgermeisterin oder dem Birgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich Ubertragenen
Aufgaben.
Sie oder er entscheidet ferner im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel Uber

a)

b)

Stundungen;

den Verzicht auf Anspriche der Stadt und die Niederschlagung solcher Anspriiche jeweils
bis zu einem Betrag von 50.000,-- Euro, die Flihrung von Rechtsstreiten bis zu einem Streit-
wert von 125.000,-- Euro und den Abschluss von Vergleichen, wenn diese einen Betrag von
50.000,-- Euro nicht Ubersteigen;

die Ubernahme von Biirgschaften, den Abschluss von Gewahrvertragen und die Bestellung
anderer Sicherheiten flr Dritte sowie Rechtsgeschafte, die dem wirtschaftlich gleichkom-
men, wenn die Verpflichtung einen Betrag von 50.000,-- Euro nicht Ubersteigt;

den Erwerb von Vermogensgegenstanden, soweit der Wert des Vermogens einen Betrag von
125.000,-- Euro nicht Ubersteigt;

den Abschluss von Leasingvertragen, soweit die Belastung einen jahrlichen Betrag von
125.000,-- Euro nicht Ubersteigt;

die VerauBerung und Belastung von Stadtvermogen, soweit der Wert des Vermogensgegen-
standes oder die Belastung einen Wert von 125.000,-- Euro nicht Ubersteigt;

die unentgeltliche VerauBerung (Schenkung) von Stadtvermogen, soweit der Wert einen
Betrag von 2.500,-- Euro nicht ubersteigt, Annahme und Vermittlung von Schenkungen,
Spenden und ahnlichen Zuwendungen bis zu einem Wert von 10.000,-- Euro;

die Annahme von Erbschaften;

Anmietung oder Anpachtung und Vermietung oder Verpachtung von Grundstiicken und Ge-
bauden;
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Entscheidungen uber Firmenausschluss bei Preisabsprachen oder Abgabe unrichtiger Erkla-
rungen;

die Vergabe von Auftragen im Rahmen der zur Verfligung stehenden Haushaltsmittel;

die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen im Rahmen der zur Verfiigung ste-
henden Haushaltsmittel;

§11
Aufgaben der Ausschiisse

Die den standigen Ausschiissen Ubertragenen Entscheidungen ergeben sich aus § 8 dieser
Hauptsatzung und aus der vom Rat der Stadt Wedel durch Beschluss erlassenen Zustandig-
keitsordnung, die Anlage dieser Hauptsatzung ist.

§12
Einwohnerversammlung

(1) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident soll einmal im Jahr eine Versammlung der

Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht des Rates, die Einberufung einer
Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberiihrt.

(2) Fur die Einwohnerversammlung ist von der Stadtprasidentin oder dem Stadtprasidenten

eine Tagesordnung aufzustellen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung
sind offentlich bekanntzugeben. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung
erganzt werden, wenn mindestens 50 % der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner
einverstanden sind.

(3) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder

er kann die Redezeit auf bis zu fiinf Minuten je Rednerin oder Redner beschranken, falls
dies zur ordnungsgemaBen Durchfiihrung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie
oder er ubt das Hausrecht aus.

(4) Die Stadtprasidentin oder der Stadtprasident berichtet in der Einwohnerversammlung Uber

wichtige Angelegenheiten der Stadt und stellt diese zur Erorterung. Einwohnerinnen und
Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Uber Anregungen und Vorschlige
aus der Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anre-
gungen und Vorschlage schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn fur sie
die Stimmen von mindestens 50 % der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abge-
geben werden. Eine Abstimmung Uber Anregungen und Vorschlage, die nicht die Angele-
genheiten der Stadt betreffen, ist nicht zulassig.

(5) Uber jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift

soll mindestens enthalten:

die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,

die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,

die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,
den Inhalt der Anregungen und Vorschlage, uber die abgestimmt wurde und

A WN -




5. das Ergebnis der Abstimmung.

Die Niederschrift wird von der Stadtprasidentin oder dem Stadtprasidenten und der Proto-
kollfuhrerin oder dem Protokollfuhrer unterzeichnet.

(6) Vorschlage und Anregungen der Einwohnerversammlung, die im Rat behandelt werden mus-
sen, sollen diesem zur nachsten Sitzung zur Beratung vorgelegt werden.

§13
Vertrage der Stadt mit Ratsmitgliedern, Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der
Ausschiisse nach § 46 Abs. 3 GO und der Biirgermeisterin oder dem Biirgermeister

(1) Vertrage der Stadt mit Ratsmitgliedern, Mitgliedern oder stellvertretenden Mitgliedern der
Ausschusse nach § 46 Abs. 3 GO oder der Burgermeisterin oder dem Birgermeister oder mit
juristischen Personen, an denen Ratsmitglieder, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder
der Ausschiisse nach § 46 Abs. 3 GO oder die Blirgermeisterin oder der Birgermeister be-
teiligt sind, sind ohne Genehmigung des Rates rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe
unter Anwendung des fur die jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und
der Auftragswert den Betrag von 30.000,-- Euro, bei wiederkehrenden Leistungen von mo-
natlich 2.500,-- Euro nicht Ubersteigt.

(2) Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraussetzungen des Satzes 1 im Wege der freihan-
digen Vergabe/ Verhandlungsvergabe, ist der Vertrag ohne Beteiligung des Rates rechts-
verbindlich, wenn der Auftragswert den Betrag von 30.000,--Euro, bei wiederkehrenden
Leistungen einen Betrag von 2.500,-- Euro im Monat nicht Ubersteigt.

5§14
Verpflichtungserklarungen

Verpflichtungserklarungen zu Geschaften, deren Wert 150.000,-- Euro, bei wiederkehren-
den Leistungen 5.000,-- Euro monatlich, nicht libersteigt, sind auch dann rechtsverbindlich,
wenn sie nicht den Formvorschriften des § 64 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 56 Abs. 3
GO entsprechen.

§15
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Namen, Anschrift, Funktion, Fraktionszugehorigkeit und Tatigkeitsdauer der Mitglieder des
Rates sowie der sonstigen Ausschussmitglieder werden von der Stadt zu allen mit der Aus-
ubung des Mandats verbundenen Zwecken verarbeitet. Die Daten nach Satz 1 werden auch
nach dem Ausscheiden aus dem Amt zu archivarischen Zwecken weiter verarbeitet.

(2) Daruber hinaus verarbeitet die Stadt Anschrift und Kontoverbindung der in Abs.1 genannten

Personen fiir den Zweck der Zahlung von Entschadigungen. Eine Ubermittlung an Dritte
findet nicht statt.
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(3) Fur den Zweck, Gratulationen auszusprechen, kann die Stadt auch das Geburtsdatum der
in Abs.1 genannten Personen verarbeiten, soweit dafur die Einwilligung der Betroffenen
vorliegt.

(4) Die Absatze 1-3 gelten entsprechend fir die Daten von ehrenamtlich Tatigen.

(5) Die Daten nach Abs. 1 Satz 1 werden durch die Stadt in geeigneter Weise veroffentlicht,
ggf. zusammen mit weiteren Daten nach § 32 Abs. 4 GO.

5§16
Bekanntmachungen/ Veroffentlichungen

(1) Satzungen und Verordnungen der Stadt Wedel werden durch Bereitstellung im Internet un-
ter der Internetadresse

www.wedel.de

bekanntgemacht, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

(2) Andere gesetzlich vorgeschriebene ortliche Bekanntmachungen und Verkiindungen erfolgen
ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Planen und Verzeichnissen wird in der
Form des Absatzes 1 hingewiesen.

(4) Der Inhalt der ortsublichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen im Sinne
des § 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB werden ebenfalls unter der in Absatz 1 genannten Internet-
adresse und zusatzlich auf www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung eingestellt.

(5) Jede Person kann sich Satzungen und Verordnungen von der Stadt Wedel, Rathausplatz 3-
5, 22880 Wedel kostenpflichtig zusenden lassen. Im Rathaus der Stadt Wedel werden zudem
Textfassungen zur Mitnahme ausgelegt oder bereitgehalten.

§17
Inkrafttreten

Die Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-
satzung vom 07.03.2003 i.d.F. der IV. Nachtragssatzung vom 11.09.2013 auBer Kraft.

Die Genehmigung nach § 4 Abs.1 der Gemeindeordnung wurde durch Erlass des Innenministeriums
Schleswig-Holstein vom 18.09.2019 erteilt.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Wedel, den 29.10.2019

Schmidt
Burgermeister



http://www.wedel.de/
http://www.schleswig–holstein.de/bauleitplanung

Anderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel

Alte Fassung Hauptsatzung

Neue Fassung Hauptsatzung (2. Nach-
tragssatzung)

Begriindung

§3a
Sitzungen in Fallen hoherer Gewalt

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Griinden des Infek-
tionsschutzes oder in vergleichbaren auBer-
gewohnlichen Notsituationen, die eine Teil-
nahme der Ratsmitglieder an Sitzungen des Ra-
tes erschweren oder verhindern, konnen die
notwendigen Sitzungen des Rates ohne person-
liche Anwesenheit der Ratsmitglieder im Sit-
zungsraum als Videokonferenz durchgefuhrt
werden. Dabei werden geeignete technische
Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung
einschlieBlich der Beratungen und Beschluss-
fassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle
Personen mit Teilnahmerechten ubertragen
werden.

(2) Entscheidung, ob die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 1 zur Durchfihrung einer
Videokonferenz vorliegen, trifft die Stadtpra-
sidentin oder der Stadtprasident in Abstim-
mung mit der Burgermeisterin oder dem Biir-
germeister.

§3a
Sitzungen in Fallen hoherer Gewalt

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Griinden des Infek-
tionsschutzes oder in vergleichbaren auBer-
gewohnlichen Notsituationen, die eine Teil-
nahme der Ratsmitglieder an Sitzungen des Ra-
tes erschweren oder verhindern, konnen die
notwendigen Sitzungen des Rates ohne person-
liche Anwesenheit der Ratsmitglieder im Sit-
zungsraum als Videokonferenz durchgefuhrt
werden. Dabei werden geeignete technische
Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung
einschlieBlich der Beratungen und Beschluss-
fassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle
Personen mit Teilnahmerechten ubertragen
werden.

(2) Entscheidung, ob die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 1 zur Durchfuhrung einer
Videokonferenz vorliegen, trifft die Stadtpra-
sidentin oder der Stadtprasident in Abstim-
mung mit der Burgermeisterin oder dem Bur-
germeister.




(3) Sitzungen der Ausschisse konnen im Sinne des
Absatzes 1 durchgefuhrt werden. Die Entschei-
dung, ob die Voraussetzungen im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 zur Durchfihrung einer
Videokonferenz vorliegen, trifft die oder der
Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses in Ab-
stimmung mit der Burgermeisterin oder dem
Burgermeister.

(4) Wahlen durfen in einer Sitzung nach Absatz 1
und 3 nicht durchgeflihrt werden.

(5) Die Offentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz
1 GO wird durch eine zeitgleiche Ubertragung
von Bild und Ton in einem offentlich zugangli-
chen Raum und durch eine Echtzeitubertra-
gung oder eine vergleichbare Einbindung iiber
Internet hergestellt.

(3) Sitzungen der Ausschusse konnen im Sinne des
Absatzes 1 durchgefuhrt werden. Die Entschei-
dung, ob die Voraussetzungen im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 zur Durchfiihrung einer
Videokonferenz vorliegen, trifft die oder der
Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses in Ab-
stimmung mit der Blrgermeisterin oder dem
Burgermeister.

In einer Sitzung nach Absatz 1 und 3 findet eine
Wahl im Falle eines Widerspruchs nach § 40
Abs. 2 GO durch geheime briefliche Abstim-
mung statt. Das Nahere regelt die Geschafts-
ordnung.

(5) Die Offentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz
1 GO wird durch eine zeitgleiche Ubertragung
von Bild und Ton in einem offentlich zugangli-
chen Raum und durch eine Echtzeitubertra-
gung oder eine vergleichbare Einbindung Uber
Internet hergestellt.

Anderung notwendig auf-
grund einer Anderung der
Gemeindeordnung -> Anpas-
sung an den Gesetzestext.

§ 8 Abs. 2
Standige Ausschiisse

(2) Jeder Ausschuss nach Abs. 1 besteht aus 13
stimmberechtigten Mitgliedern, die Zahl der
Ausschusssitze kann sich durch die Anwendung
des 8 46 Abs. 1 u.2 der Gemeindeordnung
fiir Schleswig-Holstein weiter erhohen. Werden
im Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
Kleingartenangelegenheiten beraten, wird je 1

§ 8 Abs. 2
Standige Ausschiisse

(2) Jeder Ausschuss nach Abs. 1 besteht aus XX
stimmberechtigten Mitgliedern. Die Zahl der
Ausschusssitze kann sich durch die Anwendung
des § 46 Abs. 1 und 2 GO weiter erhohen.

Aufgrund der veranderten
Mehrheitsverhaltnisse  im
Rat, ausgelost durch einen
Fraktionsrucktritt, steht die
aktuelle AusschussgroBe zur
Debatte.




Vertreter des Kleingartenvereins und des Je nach politischer Ent-

Ortsbauernverband als Sachkundiger gehort. scheidung wird die jewei-
lige Anzahl der Ausschuss-

mitglieder eingesetzt.

Der Satz 2 der ursprungli-
chen Fassung wird gestri-
chen, da es keine gesetzli-
che Pflicht mehr dafur gibt.




	Vorlage
	Anlage  1 2. Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel
	Anlage  2 Lesefassung der Hauptsatzung der Stadt Wedel in der Fassung der 2. Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung mit Änderungen
	Anlage  3 Gegenüberstellung alte Fassung- neue Fassung

